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Einleitung 

1.1. Anlass und SUP-Pflicht 

Anlass für die Aufstellung der 5. Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) der Gemeinde 

Steinhagen (Vorpommern) ist die Schaffung von bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen 

zur Neuerschließung eines Wohngebietes und zur Errichtung von Wohnhäusern. Das Plange-

biet dient der Arrondierung der Ortslage und der bestehenden Wohngebiete entlang des Wei-

denrings und des Wendorfer Wegs. Beabsichtigt ist die Entwicklung von Wohnbauflächen und 

somit eines allgemeinen Wohngebietes. 

 

Die Städtebauliche Entwicklung in den letzten Jahren im nahen Umfeld der Hansestadt 

Stralsund zeigt eine zunehmende Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken zur Errichtung von 

Einfamilien- und Doppelhäusern. Die Nachfrage nach Baugrundstücken für junge Familien soll 

durch die Planung bedient werden. 

 

In der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Steinhagen (Vorpommern) vom 

13.04.2005 werden die Flächen des Plangebietes der 5. FNP-Änderung als landwirtschaftliche 

Flächen dargestellt. Auf den dargestellten landwirtschaftlichen Flächen ist ein Wohngebiet 

nicht zulässig. Aus diesem Grund ist eine Änderung dieses Teilbereichs des Flächennut-

zungsplanes und eine Ausweisung der Flächen zu Wohnbauflächen erforderlich. 

 

Die Gemeinde bezweckt mit der 5. Änderung die 

• Schaffung, Erschließung und Sicherstellung eines durchgrünten Wohngebietes für ca. 

41 Wohngrundstücke im ländlichen Raum des Gemeindegebietes und Arrondierung 

der Ortslage Negast, 

• Sicherstellung einer nachfrageorientierten Wohnsiedlungsentwicklung durch Ermögli-

chung flexibler Bauformen und Bereitstellung unterschiedlicher Grundstücksgrößen 

• Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege durch 

Durchführung einer strategischen Umweltprüfung und Erarbeitung eines Umweltberich-

tes 

 

Nach § 14 Abs. 1 BNatSchG gilt dieses Vorhaben durch die Veränderung der Gestalt und 

Nutzung der Fläche als Eingriff in Natur und Landschaft und ist nach § 15 Abs. 2 BNatSchG 

durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen. Vermeidba-

re Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes sind durch den Verur-

sacher zu unterlassen, alle unvermeidbaren Eingriffe sind durch Ausgleichs- bzw. Ersatzmaß-

nahmen zu kompensieren. Durch eine Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung wird die gesetzlich 

vorgeschriebene Kompensation ermittelt. Weiterhin fließen zur Bewertung die biotischen und 

abiotischen Standortverhältnisse mit ein. 

 

1.2. Kurzdarstellung des Plans 

Durch die Ausweisung von Wohnbauflächen sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen 

für die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 23 „Wohnen östlich des Weidenrings“ Gemeinde 

Steinhagen geschaffen werden. 
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Die Fläche ist durch eine landwirtschaftliche Nutzung geprägt. Die Erschließung durch Ver-

kehrswege erfolgt über den Wendorfer Weg. 

Das Plangebiet der 5. Änderung des FNP grenzt im Süden an Flächen für Maßnahmen zum 

Schutz, zur pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (Gebiet gemeinschaftlicher 

Bedeutung „Krummenhagener See, Borgwallsee und Pütter See“) und an Flächen zur Um-

grenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne des Naturschutzes (Naturschutz-

gebiet Krummenhagener See).  

 

1.3. Untersuchungsrahmen 

Die 5. Flächennutzungsplanänderung der Gemeinde Steinhagen betrifft im Ortsteil Negast das 

Flurstück 55/1 und die Teilflurstücke 56 und 57/2 der Flur 1, Gemarkung Negast. Der Planbe-

reich umfasst ca. 3,8 ha und befindet sich im Messtischblattquadranten 1744-1.  

 

Die Gesamtfläche des Plangebiets verteilt sich auf das Areal nördlich des Wendorfer Weges. 

Als Untersuchungsgebiet für den Umweltbericht wird das Plangebiet zuzüglich eines Berei-

ches von 200 m rundherum festgelegt. Dieser Bereich schließt im Wesentlichen alle relevan-

ten Beeinträchtigungen ein, die von der vorgesehenen Bebauung ausgeht sowie auch alle 

relevanten Störfaktoren, welche von außen auf das Plangebiet einwirken. 

 

Westlich an den Geltungsbereich grenzt Wohnbebauung des Weidenrings an. Östlich befin-

den sich Wohnbebauung und ein Waldstück. Südlich wird das Plangebiet durch den Wendor-

fer Weg begrenzt. Im Norden schließen sich landwirtschaftlich genutzte Flächen (Acker und 

Mähwiese) an. Die Stichstraße zur Erschließung des neuen Wohngebietes knüpft an den 

Wendorfer Weg an und endet im nordwestlichen Bereich des Quartiers mit einer Wendeschlei-

fe. In der 5. Änderung des FNP wird diese Stichstraße als überörtliche und örtliche Hauptver-

kehrsstraße dargestellt. Die Positionierung des neugeplanten Wohngebietes ist so gewählt, 

dass der vorgeschriebene Mindestabstand von 30 Metern zur östlich angrenzenden Waldkan-

te eingehalten wird. 

 

Die Daten zur Bewertung werden vorwiegend dem Kartenportal (LINFOS) des Landesamts für 

Umwelt, Naturschutz und Geologie (LUNG) entnommen. Biotoptypen wurden im Rahmen des 

Umweltberichts bei einer Vor-Ort-Begehung erfasst und bewertet. 

 

 

2. Ziele des Umweltschutzes 

2.1. Darstellung der geltenden Ziele des Umweltschutzes 

Gesetzliche Ziele 

 

Das Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG) regelt den Schutz von Natur und Umwelt auf Bun-

desebene. Nach § 15 BNatschG ist der Verursacher eines Eingriffes dazu verpflichtet, Beein-

trächtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen und bei nicht vermeidbaren Beein-

trächtigungen diese auszugleichen. Was als Eingriff zu werten ist, regelt § 14 BNatschG. 

Dadurch sollen Eingriffe auf ein Minimum beschränkt und im Sinne von Natur und Umwelt 

kompensiert werden. Auf Landesebene werden die Ziele des BNatschG durch das Natur-

schutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (NatschAG M.-V.) umgesetzt. Hier wer-
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den in den §§ 18 bis 20 NatschAG M.-V. konkrete Angaben zum Schutz von Bäumen und ge-

schützten Biotopen gemacht. Sie dienen dem Erhalt besonderer Landschaftselemente und 

Biotope. Weiterhin dienen die §§ 21 und 23 dem Schutz und Erhalt von Natura 2000-Gebieten 

sowie dem Artenschutz. 

 

Ziele aus relevanten Plänen/Programmen 

 

Gemäß den Darstellungen des Landesraumentwicklungsprogrammes (LEP M-V) befindet 

sich die Gemeinde Steinhagen innerhalb des Stadt-Umland-Raums des Oberzentrums Stadt 

Stralsund. Deshalb ist ein Ziel der Raumordnung, dass die 5. Änderung des Flächennut-

zungsplans nach Programmsatz 3.1.2. Absatz (3) einem besonderen Abstimmungsgebot hin-

sichtlich der Gemeindeentwicklung unterliegt, „insbesondere in den Bereichen Wohnen, Ge-

werbe einschließlich Einzelhandel, Verkehr, Kultur- und Freizeiteinrichtungen sowie für die 

Vorhaltung kommunaler Einrichtungen.“ (RREP (2010) 3.1.2. Stadt-Umland-Räume (3), Seite 

22). 

 

Das Regionale Raumentwicklungsprogramm der Region Vorpommern weist für das Vor-

habengebiet ein Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft aus. Darüber hinaus befindet sich das 

Gemeindegebiet von Steinhagen in einem Tourismusschwerpunktraum.  

 

Der Gutachtliche Landschaftsrahmenplan der Region Vorpommern weist das Plangebiet 

als Bereich mit geringer Schutzwürdigkeit der landschaftlichen Freiräume, hohe bis sehr hohe 

Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes, hoher bis sehr hoher Schutzwürdigkeit des Bodens, 

geringer bis mittlerer Schutzwürdigkeit des Grundwassers sowie ohne besondere Schutzwür-

digkeit für Arten und Lebensräume aus. 

 

Die Ziele des Umweltschutzes aus den genannten Vorgaben wurden in Zuge der Planung 

berücksichtigt und eingearbeitet. 

 

3. Merkmale der Umwelt und derzeitiger Umweltzustand 

Für die Strategische Umweltprüfung (SUP) sind die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes 

und des Landschaftsbildes die wesentlichen Betrachtungsobjekte. 

 

Der Großteil des Vorhabengebiet wird derzeit landwirtschaftlich genutzt (Intensivacker, Mäh-

wiese), der nordwestliche Bereich liegt brach. Grünflächen kommen in Form von Zierrasen, 

Ruderalstreifen, Gebüschen, Hecken und Bäumen vor. Das jetzige Grundstück wird im Osten 

von einem Waldstück und angrenzender Wohnbebauung, im Süden durch den Wendorfer 

Weg, im Westen durch Wohnbebauung des Weidenrings und im Norden von Landwirtschafts-

flächen (Mähwiesen und Acker) umgeben. 

Die Belastung durch den Verkehr entlang des Wendorfer Weges ist gering. Die Grünflächen 

werden teils intensiv gepflegt (Mahd). 

 

Bei den zu betrachtenden Naturhaushaltsfaktoren stellen die Wert- und Funktionselemente mit 

besonderer Bedeutung die relevanten Betrachtungselemente dar, wobei die Naturhaushalts-

faktoren Pflanzen und Tiere sowie das Landschaftsbild im Vordergrund stehen. Aus deren 

Beurteilung ergeben sich bei der Planung Hinweise auf Bereiche, bei denen Vermeidung und 

Minderung besonders wichtig sind, weil hier besonders schwerwiegende Eingriffe hervorgeru-
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fen werden können. Eingriffe werden jedoch auch bei Wert- und Funktionselementen allge-

meiner Bedeutung betrachtet. 

 

Voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung des Vorhabens 

Bei Beibehaltung des Status quo würden sich im Geltungsbereich weiterhin Flächen für Land-

wirtschaft befinden, eine Ausweisung neuer Wohnbauflächen wäre planungsrechtlich nicht 

möglich. Die Förderung einer positiven Wohnbauentwicklung in der Gemeinde Steinhagen 

wäre nicht gewährleistet. 

 

Flora 

Bei Nichtdurchführung der Planung bleibt die vorhandene Biotopausstattung grundsätzlich 

bestehen. Die nordwestliche Brachfläche würde zunehmend verbuschen und sich zu einer 

Gehölzfläche entwickeln. 

 

Fauna 

Bei Nichtdurchführung der Planung würde es zunächst zu keiner wesentlichen Änderung der 

Artenzusammensetzung kommen. Gegebenenfalls wird sich mit der Zeit die floristische Struk-

tur der Artenzusammensetzung in Richtung Gehölz-Besiedlung ändern, was sich auch auf den 

faunistischen Artenbestand auswirken würde. Eine faunistische Aufwertung der Flächen als 

Lebensraum erscheint jedoch unwahrscheinlich. 

 

4. Umweltauswirkungen 

4.1. Kurzdarstellung 

Die möglichen Auswirkungen auf die Umwelt werden allgemein aufgrund der Art des Vorha-

bens angenommen, unabhängig von konkreten Planungen. Deren Einfluss auf die einzelnen 

Schutzgüter wird im Umweltbericht genauer betrachtet und daraus die Auswirkungen auf diese 

ermittelt. Weiterhin wird keine Unterscheidung zwischen bau-, anlage- und betriebsbedingten 

Auswirkungen getroffen. 

Die Umweltauswirkungen sind in ihrer gesamten räumlichen Reichweite zu ermitteln, was im 

Einzelfall über den Planungsraum hinausreicht. Folgende Umweltauswirkungen sind möglich: 

  

• Flächeninanspruchnahmen mit Versiegelung 

• Gefährdung von Biotopen und Biotopstrukturen 

• Störung des Bodens durch Auftrag und Verdichtung 

• Geräuschentwicklung 

• Störung von Vögeln, Reptilien, Amphibien und Fledermäusen 

• Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 

 

4.2. Umweltauswirkungen des Plans 

4.2.1. Schutzgut Mensch 

Beeinträchtigungen des Menschen werden durch das Vorhaben nur unwesentlich verursacht. 

Das Gebiet besitzt derzeit nur eine geringe Erholungsfunktion (unversiegelter Spazierweg), 

derzeit ist die Nutzung als Landwirtschaftsfläche (Acker) maßgebend. Durch die Ausweisung 
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als Wohnbauflächen mit der Zwecknutzung Wohnnutzung wird gegenüber der bisherigen Nut-

zung keine erheblich erhöhte Lärmemission für die im Westen angrenzenden Wohnflächen 

(Weidenring) und im Osten angrenzenden Einzelgehöfte verursacht. Es entsteht ein an den 

umgebenden Bestand angepasstes, durchgrüntes Wohnquartier mit verkehrsberuhigter Ver-

kehrsführung. Das Verkehrsaufkommen im Ortsteil Negast wird sich nur geringfügig gegen-

über der Bestandsituation ändern. Störungen aus Baumaßnahmen sind ebenfalls als nicht 

erheblich anzusehen. 

Die Erreichbarkeit der landwirtschaftlichen Flächen des Flurstücks 56 nördlich des Plangebie-

tes, wird durch eine ausreichend breite Zufahrt als Abzweigung nach Norden durch die Aus-

weisung einer örtlichen und überörtlichen Hauptverkehrsstraße in dem Bereich ermöglicht.  

Für Fußgänger und Radfahrer wird eine Zuwegung von der Wendeanlage im nordwestlichen 

Bereich des Plangebietes nach Norden auf die Flächen des Flurstücks 57/2 geschaffen. Die 

Zuwegung zum Flurstück 57/2 soll eine potenzielle Entstehung eines Fuß- und Radweges 

vom Plangebiet über die südlichen Bereiche der Flurstücke 63/17 und 63/83 bis zum Weiß-

dornweg ermöglichen. Die Zuwegung nach Norden soll somit nicht nur eine beidseitige Anbin-

dung an das öffentliche Verkehrsnetz für Fußgänger und Radfahrer ermöglichen, sondern 

auch die Wegstrecke vom Plangebiet bis zur Bushaltestelle „Negast Seniorenheim“ an der 

Hauptstraße und somit die Reisezeit vom Quartier in die Hansestadt Stralsund für Fußgänger 

und Radfahrer verkürzen. 

Die Auswirkung auf das Schutzgut Mensch sind als unerheblich anzusehen.  

 

4.2.2. Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Das Plangebiet besitzt nur eine eingeschränkte Eignung als Lebensraum für Tiere und Pflan-

zen. Aufgrund der Vorbelastungen sind bei den Tieren nur häufige und störungstolerante Ar-

ten (Kulturfolger bzw. sogenannte „Allerweltsarten“) zu erwarten. Bei Pflanzen sind keine stö-

rungsempfindlichen, seltenen oder geschützten Arten vorhanden. Störungsempfindliche, sel-

tene oder geschützte Tiere sind im Plangebiet nicht vorhanden, kommen aber im weiteren 

Umfeld vor. Eine Nutzung des Plangebietes ist aufgrund der vorhandenen Strukturen lediglich 

für Zauneidechsen anzunehmen. Die vorhandenen Biotoptypen sind größtenteils anthropogen 

angelegt bzw. durch die menschliche Nutzung geprägt und dementsprechend struktur- und 

artenarm. Das Potenzial für Fortpflanzungsstätten ist lediglich für Gehölz- und Bodenbrüter 

sowie Reptilien vorhanden. 

Als gesetzlich geschützte Biotope sind im Geltungsbereich Sandmagerrasen, ruderalisierter 

Sandmagerrasen und ein Altbaum vorhanden. 

 

Konkrete Betroffenheiten und notwendige Maßnahmen sind in einem Umweltbericht sowie 

einem artenschutzrechtlichen Fachbeitrag zu behandeln. Die Ausgleichs- und Ersatzmaß-

nahmen sind möglichst innerhalb des Betrachtungsraums und auf gemeindlichen Flächen an-

zuordnen. Dabei haben strukturfördernde und naturhaushaltsstärkende Ausgleichsmaßnah-

men Vorrang vor Ersatzmaßnahmen. 

 

Biotoptypen: 

 

Zur Beurteilung der vorhandenen Biotoptypen erfolgte eine Biotoptypenkartierung. 

Die Beschreibung der Biotoptypen erfolgte nach der Anleitung für die Kartierung von Biotopty-

pen und FFH-Lebensraumtypen in Mecklenburg-Vorpommern (Schriftenreihe des LUNG 

2013/Heft 2), die Bewertung erfolgte gemäß der „Hinweise zur Eingriffsregelung Mecklenburg-

Vorpommern“ (LUNG 2018) in der Neufassung von 2018. 
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Übersicht der vorhandenen Biotoptypen und ihre Wertstufen: 
 

Code  Kürzel Bezeichnung Status Wertstufe 

1. Wälder 

1.10.3 WXS* Sonstiger Laubholzbestand heimischer Arten  2 

2. Feldgehölze, Alleen und Baumreihen 

2.1.2 BLM Mesophiles Laubgebüsch  2 

2.7.1 BBA Älterer Einzelbaum § 18 - 

2.7.2 BBJ Jüngerer Einzelbaum  - 

5. Stehende Gewässer 

5.4.1 SEP* Laichkraut-Tauchflur § 20 3 

6. Waldfreie Biotope der Ufer sowie der eutrophen Moore und Sümpfe 

6.2.1 VRP* Schilfröhricht § 20 2 

6.5.1 VWN* Feuchtgebüsch eutropher Moor- und Sumpf-

standorte 
§ 20 3 

8. Trocken- und Magerrasen, Zwergstrauchheiden 

8.2.1 TMS* Sandmagerrasen § 20 3 

8.2.2 TMD* Ruderalisierter Sandmagerrasen § 20 3 

9.Grünland und Grünlandbereiche 

9.2.3 GMA* Artenarmes Frischgrünland  2 

10. Staudensäume, Ruderalfluren und Trittrasen 

10.1.3 RHU Ruderale Staudenflur frischer bis trockener 

Mineralstandorte 

 2 

12. Acker 

12.1.1 ACS Sandacker  0 

13. Grünanlagen der Siedlungsbereiche 

13.1.1 PWX* Siedlungsgehölz aus heimischen Gehölzen (§ 18) 2 

13.2.3 PHZ Siedlungshecke aus heimischen Gehölzen  1 

13.3.2 PER Artenarmer Zierrasen  0 

13.9.8 PZS* Sonstige Sport- und Freizeitanlage  0 

14. Biotopkomplexe der Siedlungs-, Verkehrs-, und Industrieflächen 

14.4.2 OEL* Lockeres Einzelhausgebiet  0 

14.5.4 ODE* Einzelgehöft  0 

14.7.3 OVU Wirtschaftsweg, nicht oder teilversiegelt  0 

14.7.5 OVL* Straße  0 

14.10.2 OSD** Müll- und Bauschuttdeponie  0 

14.10.5 OSS Sonstige Ver- und Entsorgungsanlage  0 

(§) 18 = (teilweise) gesetzlich geschützte Bäume nach § 18 NatSchAG M.-V. 

§ 20  = gesetzlich geschütztes Biotop nach § 20 NatSchAG M.-V. 

* = außerhalb des Geltungsbereiches, aber teilweise innerhalb Wirkzonen I (50 m) und/oder II (200 m) 

** = geordneter Müllplatz für Hausmüll 

 

Die Biotope im Geltungsbereich sind größtenteils anthropogen beeinträchtigt und durch die 

vorherrschende Nutzungen (konventionelle Ackerbewirtschaftung, Mahd) geprägt. 

 

Bilanzierung 

Im Folgenden werden die durch das Vorhaben bewirkten Beeinträchtigungen konkret ermittelt 

und eine Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung vorgenommen. 
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Die Bewertung wurde mit Hilfe der „Hinweise zur Eingriffsregelung Mecklenburg-Vorpommern“ 

(LUNG 2018) durchgeführt. Dabei wurden als Kriterien die Regenerationsfähigkeit, die Ge-

fährdung/Seltenheit sowie die typische Artenausstattung herangezogen. 

 

Bei den vom Vorhaben betroffenen und somit zu bewertenden Biotopen handelt es sich 

hauptsächlich um anthropogen geschaffene und beeinträchtigte Biotope, deren Regenerati-

onszeiten unter 25 Jahren liegen, deren Gefährdung/Seltenheit als nicht gefährdet zu bewer-

ten ist und deren typische Artenausstattung Anteile bis max. 50 % aufweisen. Demnach besit-

zen die meisten der vorhandenen und von der Maßnahme direkt betroffenen Biotope eine ge-

ringe naturschutzfachliche Bedeutung. Die Magerrasenbereiche weisen jedoch aufgrund ihrer 

Struktur und Artenzusammensetzung eine höhere Wertigkeit auf und besitzen demnach eine 

höhere Bedeutung. 

 

Bestimmung des Kompensationserfordernisses aufgrund betroffener Biotoptypen 

 

Für die Bilanzierung werden die Konfliktflächen aufgeführt, die durch das Planvorhaben auf-

grund von Versiegelung und Flächeninanspruchnahme überplant werden. Flächen, die durch 

das Vorhaben nicht verändert werden fließen nicht mit in die Bilanzierung ein. Dazu gehören 

grundsätzlich bereits versiegelte oder durch Bebauung in Anspruch genommene Flächen als 

auch Grundstücke, die durch die Festsetzungen des B-Plans keine relevante Änderung erfah-

ren. 

Jedem vom Eingriff betroffenen Biotop wurde ein Biotopwert zugeordnet, welcher dazu dient, 

die betroffenen Werte und Funktionen des Naturhaushalts wieder herzustellen.  

 

Bauflächen werden hinsichtlich der Versiegelung bilanziert, im Hinblick auf die Flächeninan-

spruchnahme erfolgt die Bilanzierung nur bei Biotoptypen mit einer Wertigkeit von über 2. Wei-

terhin werden Biotopstrukturen, die im Rahmen der Aufstellung des B-Plans nicht verändert 

oder in Anspruch genommen werden, nicht mit in die Bilanzierung einbezogen. Das bedeutet, 

dass auch zukünftige Grünflächen als Eingriff gewertet werden, wenn sich die Biotopstruktur 

wesentlich ändert und eine Abwertung der bisher vorhandenen Biotope erfolgt. 

 

Da sich im Umfeld des Geltungsbereichs naturschutzfachlich hochwertige und nach § 20 

NatSchAG M.-V. gesetzlich geschützte Biotoptypen befinden, sind für das Vorhaben mittelba-

re Beeinträchtigungen auf diese Biotope zu prüfen und ggf. zu bilanzieren. Aufgrund des Vor-

habentyps (Wohnbebauung) werden mittelbaren Beeinträchtigungen nach Anlage 5 der HzE 

für die Wirkzone I im Bereich von 50 m und für die Wirkzone II im Umfeld von 200 m, ausge-

hend vom Geltungsbereich, für hochwertige Biotope bilanziert. Innerhalb der Wirkzonen I und 

II befindet sich lediglich der Biotoptyp TMD. Alle anderen hochwertigen Biotopflächen befinden 

sich bereits in beeinträchtigten Zonen anderer Vorbelastungsquellen (Wohnbebauung, Stra-

ße). 

 

Bei der Bilanzierung der Flächen wird gemäß den Festlegungen des B-Planes von der maxi-

mal möglichen potentiellen Gesamtversiegelungsfläche ausgegangen. Der Anteil der Versie-

gelung wird durch die GRZ repräsentiert. Für Verkehrsflächen wird anstatt der GRZ ein Wirk-

faktor angeben. Da sich die Verkehrsflächen im Plangebiet aus der vollversiegelten Fahrbahn 

und unversiegelten Versickerungsmulden und Banketten zusammensetzen wird nur die voll-

versiegelte Verkehrsfläche mit einem Wirkfaktor von 1 bilanziert, die unversiegelten Versicke-

rungsmulden gehen nicht in die Bilanzierung der Inanspruchnahme durch Versiegelung ein. 

Für die Versorgungsfläche (Trafostation) wird eine Vollversiegelung angenommen. 
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Die Bilanzierung erfolgt in der Form, dass für die Berechnung der Versiegelung die GRZ her-

angezogen wird. Für das Plangebiet wird von einem Versiegelungsanteil von maximal 60 % 

(GRZ 0,6) ausgegangen. 

Die Eingriffsflächenäquivalente für die Versiegelung wurden mit folgender Formel ermittelt: 

 

 Flächenverbrauch x GRZ x Versiegelungsfaktor. 

 

Die Eingriffsflächenäquivalente für den Verlust von Biotopfunktionen durch Flächeninan-

spruchnahme wurden mit folgender Formel ermittelt: 

 

 Flächenverbrauch x GRZ x Biotopwert x Lagefaktor.  

 

KV Flächeninanspruchnahme durch Versiegelung 

Durch die Ausweisung eines neuen Wohngebietes, der Neuanlage von Verkehrsflächen und 

Flächen zur Ver- und Entsorgung kommt es zur Neuversiegelung von Flächen.   

 

Die maximal mögliche Versiegelung im Bereich der vorgesehenen Baugebietsflächen umfasst 

je betroffenes Flurstück den Anteil der Grundfläche, die innerhalb der Baugrenze durch die 

Grundflächenzahl vorgegeben ist.  

 

• Wohngebiet:     GRZ 0,4 zzgl. zulässige Überschreitung bis 0,6 (GRZ 0,6 = 60 % 

der Grundstücksfläche) 

• Verkehrsflächen:    Wirkfaktor 1 (= 100 % der Grundstücksfläche) 

• Ver- und Entsorgung: Wirkfaktor 1 (= 100 % der Grundstücksfläche) 

 

Als Flächenansatz wird also die Grundstücksfläche mit dem jeweiligen Anteil angesetzt.  

 

Folgende Flächen werden neu versiegelt: 

Erläuterung zum Kompensationserfordernis: 

Die GRZ / der Wirkfaktor gibt den Anteil der versiegelten Fläche an. Der Versiegelungsfaktor gibt den Faktor für die 

Art der Versiegelung an und beträgt 0,5 bei Vollversiegelung und 0,2 bei Teilversiegelung. Bei den Verkehrsflächen 

wird nur die vollversiegelte Verkehrsfläche für die Bilanzierung durch Versiegelung einbezogen. Unversiegelte 

Versickerungsmulden werden hier nicht betrachtet. 

 

K 1 Verlust von Biotopfunktionen durch Flächeninanspruchnahme 

Durch die Überplanung im Rahmen des B-Plans Nr. 23 kommt es zur Flächeninanspruchnah-

me von Biotoptypen.  

Die maximal mögliche Flächeninanspruchnahme im Bereich der vorgesehenen Baugebietsflä-

chen umfasst jeweils die gesamte Fläche des Gebiets. 

Biotoptypen die durch das Vorhaben im Bereich des zukünftigen Wohngebietes keine Nut-

zungsänderung erfahren (PER und OVU) werden nicht bilanziert, da sie i.d.R. Bestandteil des 

Biotoptyps OEL sind, welcher zukünftig im Plangebiet im Bereich der allgemeinen Wohnflä-

Bebauung Flächenver-

brauch 

(m²)  

GRZ / 

Wirkfaktor 

Versiege-

lungsfaktor 

Eingriffsflächenäquivalente 

(m² EFÄ) 

 

Wohngebiet (WA) 28.678 0,6 0,5 8.603 

Verkehrsflächen 

(ohne Mulden) 

3.412 1 0,5 1.706 

Ver- und Entsorgung 32 1 0,5 16 

Gesamt: 10.325 
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chen entsteht. Flächen für die Ver- und Entsorgung (OSS, OSD) werden ebenfalls nicht mit 

bilanziert, da diese bestehenden Nutzungen durch das Vorhaben unverändert bestehen blei-

ben bzw. nur deren Lage durch das Vorhaben verändert wird und sie eine Wertstufe von Null 

besitzen, also von untergeordneter Bedeutung sind. 

Der Biotoptyp ACS wird nur bei der Bilanzierung von versiegelten Flächen einbezogen. Bei 

Ackerflächen auf denen Grünflächen, Hausgärten oder unversiegelte Verkehrsflächen entste-

hen handelt es sich nicht um einen Eingriff der mit einer Wertminderung einhergeht. Daher 

wird der Biotoptyp ACS in diesen Fällen nicht mit bilanziert. 

 

Wohngebiet (WA): 

Erläuterung zum Kompensationserfordernis: 

Für alle Biotoptypen im Geltungsbereich wird eine allgemeine Biotopwertermittlung durchgeführt und der durch-

schnittliche Biotopwert verwendet. Die Biotoptypen PER und OVU werden für die Inanspruchnahme durch die 

Wohngebiete nicht bilanziert, da sie Bestandteil des zukünftig auf diesen Flächen entstehenden Biotoptyps (OEL) 

sind. 

Die Biotoptypen BLM und RHU befinden sich in <100 m Entfernung zu Störquellen, daher ist der Lagefaktor 0,75. 

Der Biotoptyp RHU befindet sich in einem Abstand von 100 bis 625 m zu vorhandenen Störquellen, daher ist der 

Lagefaktor 1,0.  

 

Verkehrsflächen (einschließlich Mulden): 

Erläuterung zum Kompensationserfordernis: 

Für alle Biotoptypen im Geltungsbereich wird eine allgemeine Biotopwertermittlung durchgeführt und der durch-

schnittliche Biotopwert verwendet. Für ACS und OVU beträgt der Biotopwert 1-Versiegelungsgrad. Daraus ergibt 

sich aufgrund der fehlenden Versiegelung ein Wert von 1. 

Die Biotoptypen RHU, BLM und ACS befinden sich in <100 m Entfernung zu Störquellen, daher ist der Lagefaktor 

0,75. Die Biotoptypen ACS, RHU und OVU befinden sich in einem Abstand von 100 bis 625 m zu vorhandenen 

Störquellen, daher ist der Lagefaktor 1,0. 

 

 

 

 

 

Biotoptyp Flächen-

verbrauch 

(m²)  

 

Wert-

stufe 

Biotopwert x Lagefaktor Eingriffsflächenäquivalente 

(m² EFÄ) 

2.1.2 BLM 271 2 3 x 0,75 610 

10.1.3 RHU 3.579 2 3 x 0,75 8.053 

10.1.3 RHU 139 2 3 x 1 417 

  Gesamt: 9.080 

Biotoptyp Flächen-

verbrauch 

(m²)  

 

Wert-

stufe 

Biotopwert x Lagefaktor Eingriffsflächenäquivalente 

(m² EFÄ) 

2.1.2 BLM 4 2 3 x 0,75 9 

10.1.3 RHU 719 2 3 x 0,75 1.618 

12.1.1 ACS 2.425 0 1 x 0,75 1.819 

14.7.3 OVU 63 0 1 x 1 63 

10.1.3 RHU 104 2 3 x 1 312 

12.1.1 ACS 299 0 1 x 1 299 

  Gesamt: 4.120 
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Ver- und Entsorgung: 

Erläuterung zum Kompensationserfordernis: 

Für den Biotoptyp RHU wird eine allgemeine Biotopwertermittlung durchgeführt und der durchschnittliche Bio-

topwert verwendet. Für ACS und OVU beträgt der Biotopwert 1-Versiegelungsgrad. Daraus ergibt sich aufgrund der 

fehlenden Versiegelung ein Wert von 1. 

Der Biotoptyp ACS befindet sich in <100 m Entfernung zu Störquellen, daher ist der Lagefaktor 0,75. Der Biotoptyp 

ACS befindet sich in einem Abstand von 100 bis 625 m zu vorhandenen Störquellen, daher ist der Lagefaktor 1,0. 

 

Grünflächen: 

Erläuterung zum Kompensationserfordernis: 

Für den Biotoptyp RHU wird eine allgemeine Biotopwertermittlung durchgeführt und der durchschnittliche Bio-

topwert verwendet. 

Die Biotoptyp RHU befinden sich in <100 m Entfernung zu Störquellen, daher ist der Lagefaktor 0,75. 

 

K 2 Funktionsbeeinträchtigungen von Biotopen durch mittelbare Wirkungen 

Durch die Realisierung des Vorhabens ergeben sich Beeinträchtigungen umliegender Berei-

che. Für Biotope ab einer Wertstufe von 3 und gesetzlich geschützte Biotope werden Funkti-

onsbeeinträchtigungen durch mittelbare Beeinträchtigungen bilanziert. Mittelbare Beeinträchti-

gungen werden nur für jene Biotope ermittelt, die sich nicht innerhalb des Wirkbereiches von 

bereits bestehenden Vorbelastungsquellen (Wohnbebauung, Verkehrswege) befinden. Dafür 

wurden von bestehenden Vorbelastungsbereichen deren Wirkbereiche (50 m, 100 m und 200 

m) konstruiert und die Flächen hochwertiger Biotope ermittelt, die vom geplanten B-Plan neu 

durch mittelbare Beeinträchtigungen betroffen sind. Innerhalb Wirkzone I (50 m) und Wirkzone 

II (200 m) betrifft dies lediglich den Biotoptyp TMD. Alle anderen vorhandenen hochwertigen 

Biotopflächen befinden sich bereits in beeinträchtigten Zonen anderer Vorbelastungsquellen 

(Wohnbebauung, Straße) und fallen daher aus der Bilanzierung heraus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biotoptyp Flächen-

verbrauch 

(m²)  

 

Wert-

stufe 

Biotopwert x Lagefaktor Eingriffsflächenäquivalente 

(m² EFÄ) 

12.1.1 ACS 23 0 1 x 0,75 17 

12.1.1 ACS 9 0 1 x 1 9 

Gesamt: 26 

Biotoptyp Flächen-

verbrauch 

(m²)  

 

Wert-

stufe 

Biotopwert x Lagefaktor Eingriffsflächenäquivalente 

(m² EFÄ) 

10.1.3 RHU 1.028 2 3 x 0,75 2.313 

  Gesamt: 2.313 
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Wirkzone I 

Erläuterung zum Kompensationserfordernis: 

Für den Biotoptyp TMD ist eine ausführliche Biotopwertermittlung durchzuführen, da es sich hierbei um ein nach § 
20 NatSchAG M-V gesetzlich geschütztes Biotop und einen FFH-Lebensraumtyp handelt. Aufgrund des Vorkom-
mens von mindestens 75 % der in der Kartieranleitung genannten besonders charakteristischen Pflanzenarten und 
einer gut ausgeprägten Struktur, wird der obere Biotopwert (8) angesetzt.  
Der Wirkfaktor für die Wirkzone I beträgt 0,5. 

 

Wirkzone II 

Erläuterung zum Kompensationserfordernis: 
Für den Biotoptyp TMD ist eine ausführliche Biotopwertermittlung durchzuführen, da es sich hierbei um ein nach § 
20 NatSchAG M-V gesetzlich geschütztes Biotop und einen FFH-Lebensraumtyp handelt. Aufgrund des Vorkom-
mens von mindestens 75 % der in der Kartieranleitung genannten besonders charakteristischen Pflanzenarten und 
einer gut ausgeprägten Struktur, wird der obere Biotopwert (8) angesetzt. 
Der Wirkfaktor für die Wirkzone II beträgt 0,15. 

 

Zusammenstellung des Kompensationsflächenbedarfs  

Biotopbeseitigung mit Flächenversiegelung (Totalverlust) 10.325 

Biotopbeseitigung mit Funktionsverlust, ohne Versiegelung 15.539 

Biotopbeeinträchtigungen durch mittelbare Wirkungen 46.844 

Summe: 72.708 

 

K 3 Gehölzentfall 

Im Rahmen der Baufeldfreimachung kommt es zum Entfall von 5 Einzelbäumen. Der Aus-
gleich für diese Gehölze bemisst sich am Baumschutzkompensationserlass M.-V. wie folgt: 
 

Lfd. Nr. Baumart Stammumfang StU 
(cm)* 

Ausgleichsverhältnis** Ersatzpflanzungen 

1 Kirsche 50 1:1 1 

2 Kirsche 40 1:0 0 

3 Kirsche 45 1:0 0 

4 Esche 25 1:0 0 

5 Esche 10 1:0 0 

Gesamt: 1 Stk. 
* Stammumfang in 1,30 m Höhe über dem Erdboden. Bei mehrstämmigen Bäumen ist jeweils der größte Stamm-
umfang angegeben 
** StU < 50 cm – Verhältnis 1:0; StU 50 bis 150 cm – Verhältnis 1:1; StU >150 bis 250 cm – Verhältnis 1:2; StU > 
250 cm – Verhältnis 1:3 

 

 

 

 

Biotoptyp Fläche 
(m²)  

Wert-
stufe 

Biotopwert x Wirkfaktor Eingriffsflächenäquivalente 
(m² EFÄ) 

8.2.2 TMD 11.229 3 8 x 0,5 44.916 

Gesamt: 44.916 

Biotoptyp Fläche 
(m²)  

Wert-
stufe 

Biotopwert x Wirkfaktor Eingriffsflächenäquivalente 
(m² EFÄ) 

8.2.2 TMD 1.607 3 8 x 0,15 1.928 

Gesamt: 1.928 
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K 4 Gehölzgefährdung 

Die Baumaßnahmen bewegen sich im direkten Bereich von zwei Einzelbäumen (Kiefer, Kir-

sche) und einer Siedlungshecke (Birken, Kiefern und Fichten), wodurch diese gefährdet sind. 

Es kann zu mechanischen Schäden (Stamm, Krone, Wurzelbereich) kommen. Zum Schutz 

angrenzender zu erhaltender Bäume und Hecken ist ein Gehölzschutz (Bauzaun für Flächen-

gehölze und Stammmanschetten für Einzelbäume) vorzusehen. 

Die Länge des Zauns richtet sich nach der Anzahl gefährdeter Gehölze. 

 

Der Kompensationsflächenbedarf umfasst 72.708 m² KFÄ. 

 

4.2.3. Schutzgut Fläche 

Der Geltungsbereich ist bisher unversiegelt und durch naturferne Nutzung (konventionelle 

Ackerbewirtschaftung, Mahd) geprägt. Konkrete Betroffenheiten und notwendige Maßnahmen 

sind in einem Umweltbericht zu behandeln. 

Durch die festgesetzte GRZ (maximal 0,6) wird auch ein hoher Anteil an Freiflächen herge-

stellt, so dass der Flächenverbrauch minimiert wird. Durch die Anordnung des Baugebiets 

ergibt sich eine sinnvolle Verbindung des zukünftigen Wohngebietes zur umgebenden, bereits 

vorhandenen Bebauung und Infrastruktur. Durch die Festsetzung von privaten Grünflächen 

wird die Flächeninanspruchnahme begrenzt. Somit ist die Beeinträchtigung des Schutzgutes 

Fläche als gering zu betrachten. 

 

4.2.4. Schutzgut Boden 

Der Geltungsbereich ist bisher unversiegelt. Das Bodenprofil der oberen Bodenschichten ist 

im Bereich des unversiegelten Wirtschaftsweges ist aufgrund der Befahrung mit Landmaschi-

nen bereits gestört und verdichtet. Die Bodenfunktionen sind hier bereits jetzt stark einge-

schränkt. Auch im Bereich des Ackers ist aufgrund der intensiven, mechanischen Bewirtschaf-

tung ebenfalls von einem gestörten Bodenprofil und eingeschränkten Bodenfunktionen auszu-

gehen. Auch das Bodenleben ist durch den Einsatz von Dünger und Pestiziden wahrscheinlich 

stark beeinträchtigt, artenarm und kann seine Funktionen im Bodengefüge nur eingeschränkt 

erfüllen. 

Bedingt durch das Vorhaben kommt es aber zum Teil zu Neuversiegelungen im Bereich der 

ausgewiesenen Bau- und Verkehrsflächen. Dadurch ergeben sich vollständige Boden- und 

Funktionsverluste. Beeinträchtigungen des Bodens ergeben sich hauptsächlich durch die Flä-

cheninanspruchnahme durch die Fundamente der Gebäude und dem Straßen- und Leitungs-

bau. Die bauzeitliche Beanspruchung von Baueinrichtungsflächen erfolgt auf bisher unversie-

gelten Flächen. Die Fundamente als vollversiegelte Bereiche sowie die Planstraße nehmen 

den größten Teil der Fläche ein, die restlichen Flächen werden als Grünflächen entwickelt 

bzw. bleiben als solche erhalten. Auch die Errichtung von Grünanlagen/Freiflächen führt zu 

Bodenbeeinträchtigungen durch Abgrabungen und Aufschüttungen. Aufgrund der Flächenan-

teile, die durch Geländemodellierung, Abgrabungen und Aufschüttungen betroffen sind, ist der 

räumliche Aspekt der Beeinträchtigung räumlich begrenzt. Aufschüttungen und Abgrabungen 

sind im Zuge des Bauvorhabens in geringem Umfang nötig. Die Inanspruchnahme von Böden 

ist im Zuge der Ermittlung des Eingriffs in die Biotoptypen bilanziert und über geeignete Maß-

nahmen auszugleichen. 
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4.2.5. Schutzgut Wasser 

Im Untersuchungsgebiet ist kein Oberflächengewässer vorhanden. Das Vorhaben liegt fernab 

der Küstengewässer und es ist kein oberflächennaher Grundwasserleiter vorhanden. Ein An-

schneiden des Grundwassers im Rahmen von Tiefbauarbeiten kann somit ausgeschlossen 

werden. Der Großteil des Geltungsbereichs ist bereits unversiegelt, wodurch die Neubildungs-

rate des Grundwassers uneingeschränkt ist. Eine erhebliche Veränderung des Ist-Zustandes 

ist durch die Baumaßnahme nicht zu erwarten. Grünflächen werden teilweise gesichert bzw. 

neu angelegt. Hier kann weiterhin eine Versickerung des Niederschlagswassers in den Boden 

erfolgen. Die Entwässerung auf den versiegelten Flächen erfolgt in die vorhandenen unversie-

gelten Bodenbereiche (Versickerungsmulden und Straßenbankette) und bleibt dem lokalen 

Wasserhaushalt erhalten. 

Das Vorhabengebiet befindet sich in der Wasserschutzgebietszone III. Bei Einhaltung der 

technischen Vorgaben ist keine relevante Beeinträchtigung der Wasserschutzzone zu erwar-

ten. Das Risiko des Eintrags von Schadstoffen im Rahmen von Unfällen und Havarien ist ge-

ring und bereits jetzt gegeben. Die Beeinträchtigung des Schutzgutes Wasser ist somit gering. 

Es ist festzustellen, dass das geplante Vorhaben kaum Einfluss auf den Wasserhaushalt des 

Gebietes hat. Bei dem vorgesehenen Versiegelungsanteil im Geltungsbereich des Bebau-

ungsplanes und den vorhandenen hydrogeologischen Verhältnissen ist keine übermäßige 

bzw. dauerhafte Absenkung des Grundwasserspiegels zu erwarten. Das Wasser von nicht 

versiegelten Flächen wird weiterhin in den Untergrund versickern können.  

Die Umwandlung bestehender Biotopstrukturen in Siedlungsgrün verändert die Grundwasser-

neubildung nicht wesentlich, so dass keine relevanten Einflüsse auf die Verdunstung (reale 

Evapotranspiration) zu erwarten sind. 

 

4.2.6. Schutzgut Klima 

Die Ausweisung eines neuen Wohngebietes findet auf bisher unversiegelter Fläche statt. 

Durch die Neuversiegelung im Plangebiet entstehen in geringem Umfang Flächen, die sich 

vermehrt aufheizen und somit zu einer Erwärmung des Lokalklimas führen können. Da dieser 

Umfang jedoch eher gering ist und sich spezifische Kleinklimata durch die Überprägung durch 

das Land-Seewind-System nur selten ausprägen können, ist die daraus resultierende Beein-

trächtigung als gering anzusehen. 

Sofern beim Bau helle Materialien mit einer hohen Albedo verwendet werden, welche das 

Sonnenlicht zum Großteil reflektieren, kann dadurch der Wärmetransport von der Gebäude-

oberfläche sowohl in das Gebäude als auch an die bodennahe Umgebungsluft reduziert wer-

den. Eine Fassaden- und/oder Dachbegrünung wirken sich ebenfalls positiv auf das Lokalkli-

ma aus.  

 

4.2.7. Schutzgut Luft  

Durch die Umsetzung des Bebauungsplanes kann es baubedingt zu einer Erhöhung der Stau-

bentwicklung und des Schadstoffausstoßes kommen. Da es sich dabei jedoch um zeitlich be-

grenzte Emissionen in geringem Umfang handeln wird, sind diese als nicht erheblich zu be-

trachten. Weiterhin ist betriebsbedingt einer Erhöhung der Emissionen aus der Beheizung der 

Gebäude und durch den erhöhten Verkehr zu erwarten. Auch hier ist von einem nicht erhebli-

chen Umfang auszugehen. Auch hier ist zu beachten, dass sich das Plangebiet im Bereich 

des Land-Seewind-Systems befindet und es somit zu einem stärkeren Verdünnungseffekt der 



5. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Steinhagen − Umweltbericht (SUP) 

 

M:\Projekte\VPP\222007\_Texte\LP\SUP\er_230601.docx                                                               Seite 16 von 20 

 

Emissionen kommt. Daher ist nicht von einer erheblichen Beeinträchtigung des Schutzgutes 

Luft auszugehen. 

 

4.2.8. Schutzgut Landschaft 

Der betreffende Landschaftsbildraum „Niederungsgebiet des Krummenhagener Sees“ ist mit 

hoch bis sehr hoch bewertet. Die Fläche selbst stellt sich als brachliegender Siedlungsbereich 

mit Ruderalflächen, Mähwiesen und Acker dar. Das Landschaftsbild wird durch das Vorhaben 

kaum beeinträchtigt, da sich der Geltungsbereich am äußeren Siedlungsrand, zwischen zwei 

bebauten Bereichen befindet und bereits jetzt durch die derzeitige Nutzung teilweise vorbelas-

tet ist. Die vorhandenen Siedlungshecken im Osten, Südwesten und Westen sowie der Wald 

im Osten wirkt sich positiv auf das Landschaftsbild aus und bietet einen Sichtschutz gegen die 

Bebauung. Solche Strukturen bleiben im Zuge des Vorhabens erhalten. Weitere Grünflächen 

und Gehölzpflanzungen sind im B-Plan festgesetzt und schaffen ein durchgrüntes Wohnquar-

tier. Im Norden grenzt großräumig Offenland an das Plangebiet, welches durch die zukünftige 

Bebauung nur geringfügig beeinträchtigt werden. Darüber hinaus haben bereits jetzt die an-

grenzenden Wohnhäuser und die Verkehrsinfrastruktur Einfluss auf die optische und akusti-

sche Wahrnehmung. 

 

Die betrachteten Flächen weisen derzeit keinen Erlebniswert auf. Im Gegensatz zu den vor-

handenen Verhältnissen wird die Erlebbarkeit des Siedlungsbereiches hinsichtlich des Ortsbil-

des erhöht. Die Gesamtfläche wird optisch in den bestehenden Siedlungsbereich integriert so 

dass auch hinsichtlich des Landschaftsbildes eine einheitliche, abgerundete, siedlungstypi-

sche Struktur entsteht. Das Landschaftsbild wird somit durch das Vorhaben nicht wesentlich 

verändert. 

 

4.2.9. Schutzgut Kultur und sonstige Sachgüter 

Im Plangebiet befinden sich keine Kulturgüter. Als Sachgüter ist die vorhandene Infrastruktur 

(Gasversorgung) zu nennen. Sachgüter wie Verkehrsflächen und Leitungen etc. besitzen eine 

allgemeine Bedeutung. Eine Beeinträchtigung des Schutzgutes ergibt sich nur vorübergehend 

bei notwendigen Baumaßnahmen zur Erschließung des zukünftigen Wohngebietes und der 

Errichtung von Gebäuden. 

Eine Beeinträchtigung von Kultur- und Sachgütern ist nicht zu erwarten. Bodendenkmäler sind 

im Untersuchungsgebiet nicht bekannt. Falls im Zuge der Erdarbeiten zufällig Bodendenkmale 

neu entdeckt werden, gelten die Bestimmungen des § 11 DSchG M.-V. Bei Neufunden ist die 

Untere Denkmalschutzbehörde unverzüglich zu benachrichtigen und Funde sowie Fundstelle 

sind bis zum Eintreffen eines Mitarbeiters oder Beauftragten des Landesamtes für Boden-

denkmalpflege in unverändertem Zustand zu erhalten. 

 

 

4.2.10. Wechselwirkungen 

Die einzelnen Schutzgüter stehen in Wechselwirkung zueinander und beeinflussen sich dem-

entsprechend gegenseitig. Einwirkungen auf ein Schutzgut können sich demnach indirekt auf 

andere Schutzgüter auswirken, aber auch Beeinflussungen von Wechselwirkungen selbst 

können entstehen. 
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Kultur- und Sachgüter prägen zum Teil das Landschaftsbild und erhalten selbst ihren Wert 

durch das Zusammenspiel von Landschaft und Baudenkmälern. Durch die Ausweisung des 

Wohngebietes sind keine Beeinträchtigungen erkennbar. 

Das Vorhandensein von lebendiger und hochwertiger Natur (Schutzgut Tiere und Pflanzen) im 

Siedlungsbereich erhöht dessen Qualität. Eine für Menschen sichtbare Beeinträchtigung von 

Biotopen und Tieren kann zu einer sinkenden Wohn- und Erholungsqualität führen. Da jedoch 

größtenteils geringwertige Biotope und kaum nennenswerte Habitateignung für Tiere vorhan-

den sind, sind diese Wechselwirkungen nur mäßig ausgeprägt. Durch die Ausweisung als 

Wohngebiet können sich Störungen für Brutvögel ergeben, die durch ihre Gesänge das Erho-

lungserleben positiv beeinflussen. Hier sind die Belange im Planungsverfahren zu prüfen und 

entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Da jedoch keine empfindlichen Arten im Plangebiet 

kartiert wurden, ist von keiner erheblichen Beeinträchtigung dieser Wechselwirkung auszuge-

hen. 

Die Beeinträchtigung durch Versiegelung des Bodens wirkt sich wiederum auf den Wasser-

haushalt im Gebiet aus. Dies kann zu Problemen bei der Abführung des Niederschlagswas-

sers führen, was wiederum die umgebende Wohnqualität sowie die Möglichkeit der Versor-

gung im zukünftigen Wohnquartier beeinflussen kann. Auch hier sind jedoch keine erheblichen 

Beeinträchtigungen zu erwarten. 

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern werden kaum beeinflusst und sind vielfach 

durch Geringwertigkeit nur schwach ausgeprägt. Bereits einige direkte Einwirkungen auf 

Schutzgüter sind kaum nennenswert, dementsprechend gering sind die Beeinflussungen da-

mit verbundener Wechselwirkungen. 

 

 

5. Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der An-

gaben 

Es traten keine Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Datenerhebung auf. 

 

 

6. Geplante Überwachungsmaßnahmen 

Anhand der Art des Vorhabens, der bisherigen Einschätzungen und der vorliegenden Daten 

wird eine Überwachungsmaßnahme nicht als notwendig angesehen. 
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7. Zusammenfassung 

Die Aufstellung eines Bebauungsplans, im Zusammenhang mit der Umwidmung von Landwirt-

schaftsflächen in Wohnbauflächen, in der Gemeinde Steinhagen im Ortsteil Negast ist gemäß 

dem NatSchAG-M.-V. als Eingriff in Natur und Umwelt zu werten. Nach dem UVPG ergibt sich 

die Notwendigkeit einer Strategischen Umweltprüfung (SUP), bei der die positiven und negati-

ven Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt betrachtet werden. 

 

Das Plangebiet befindet sich auf bisher unversiegelten, größtenteils landwirtschaftlich genutz-

ten Flächen am östlichen Siedlungsrand der Ortschaft Negast. Durch die landwirtschaftliche 

Nutzung (konventionelle Ackerbewirtschaftung) sowie der Nutzung durch Spaziergänger ist 

dieser Bereich bereits entsprechenden Vorbelastungen ausgesetzt. 

Die Auswirkungen für den Menschen sind aufgrund bestehender Vorbelastungen gering, das 

Gebiet spielt als Erholungsgebiet aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung eine untergeord-

nete Rolle. Es kommt bei dem Vorhaben zu Neuversiegelung, wodurch sich nachteiligen Aus-

wirkungen auf die Flora ergeben. Die entstehenden Verluste sind im Rahmen des Bebau-

ungsplan-Verfahrens zu bilanzieren und durch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu kom-

pensieren. Die Gefährdung der Fauna ist nach bisherigem Kenntnisstand gering. Ein geringes 

Störungspotenzial besteht für Vögel (Gehölz- und Bodenbrüter), Amphibien, Reptilien und für 

Fledermäuse. Durch im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag und Umweltbericht festgelegte 

Vermeidungsmaßnahmen, können nachteilige Auswirkungen auf die Fauna minimiert werden. 

 

Die Schutzgüter Wasser und Boden werden durch das Vorhaben nur in geringem Umfang 

beeinträchtigt, da diese durch die derzeitige Nutzung als Landwirtschaftsflächen bereits Vor-

belastungen ausgesetzt sind. Die Schutzgüter Klima und Luft werden durch das zukünftige 

durchgrünte Wohngebiet kaum beeinträchtigt. Das Landschaftsbild wird nicht beeinträchtigt, 

da sich das Plangebiet bereits im Siedlungsbereich befindet und durch das Vorhaben eine 

Arrondierung der Ortslage gegenüber der freien Landschaft erreicht wird. Beim Entfall von 

Bäumen und Hecken werden diese Strukturen an anderer Stelle ersetzt. Zusätzlich werden im 

B-Plan Grünflächen und Gehölzpflanzungen festgesetzt, sodass ein durchgrüntes, ruhiges 

Wohngebiet entsteht. Kulturgüter sind vom Vorhaben nicht betroffen. Das Sachgut in Form der 

bestehenden Infrastruktur für die Gasversorgung bleibt durch das Vorhaben unberührt. Kaum 

Einfluss hat das Vorhaben auf die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern. 

 

Erhebliche Beeinträchtigungen der Schutzgüter von Natur und Landschaft sind durch die 5. 

Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Steinhagen, im Zusammenhang mit dem 

Bebauungsplan Nr. 23 „Wohnen östlich des Weidenrings“ nicht zu erwarten. 
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